
Die Schuleingangs-
untersuchung 

Was Sie sonst noch wissen sollten: 
Eine Teilnahme an den Früherkennungsunter-
suchungen U1 bis U9 ist nach Artikel 14 GDVG seit 
dem 16.5.2008 für alle Kinder gesetzlich verpflich-
tend. 

Denken Sie rechtzeitig daran, die Früh-    
erkennungsuntersuchung U9 durchführen 
zu lassen! 

Wird die Teilnahme an der Schuleingangsunter-
suchung verweigert, so ist das Gesundheitsamt 
nach Artikel 14 GDVG verpflichtet, das Jugendamt 
zu informieren. 

Die Schuleingangsuntersuchung ist in allen 
deutschen Bundesländern eine gesetzlich vorge-
schriebene Untersuchung. 

Weitere Informationen sowie die gesetzlichen                                                                                                                                     
Grundlagen finden Sie unter:

www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung 

Wir wünschen allen Schulanfängern 
einen fröhlichen Start und viel Erfolg 
beim Lernen! 
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Die Schuleingangsuntersuchung 
Diese kostenlose Untersuchung dient der 
Gesundheitsvorsorge. 

Die Schuleingangsuntersuchung bietet die Möglichkeit, 
das Kind zusätzlich zur Früherkennungsuntersuchung 
U9 noch einmal untersuchen zu lassen. 

Im Alter zwischen 60 und 64 Monaten ist für alle Kinder 
die U9 beim Kinder- oder Hausarzt vorgesehen. Sowohl 
die U9 als auch die Schuleingangsuntersuchung sind 
wichtig.

        Bei der U9 sollen akute und chronische Erkran- 
        kungen sowie Entwicklungsverzögerungen des   
        Kindes erkannt werden.

 Die Schuleingangsuntersuchung soll klären, ob 
        ein Kind den Anforderungen des Schulalltags in
        gesundheitlicher Hinsicht gewachsen ist. 

Die Schuleingangsuntersuchung hat bis zu zwei 
Bestandteile:

 das Schuleingangsscreening für alle Kinder 

im Einzelfall: eine schulärztliche Untersuchung 

Die Eltern erhalten über die Teilnahme an der Schulein-
gangsuntersuchung eine Bescheinigung zur Vorlage bei 
der Schule. 

Die Schuleingangsuntersuchung ist verpfichtend. 

Wer untersucht das Kind? 

Das Schuleingangsscreening wird von Fachkräften der 
Sozialmedizin durchgeführt. 
Die schulärztliche Untersuchung übernimmt eine Ärztin 
oder ein Arzt des Gesundheitsamtes. In Einzelfällen 
kann dafür ein zweiter Termin notwendig sein. 

Das Schuleingangsscreening
        Die Fachkraft der Sozialmedizin erfasst die 
        gesundheitliche Vorgeschichte, das Gewicht und die 

Größe des Kindes.

 Das Seh- und Hörvermögen des Kindes wird mit   
speziellen Geräten getestet.

 Die sprachliche und feinmotorische Entwicklung   
        werden untersucht. Hierzu werden dem Kind einige 

Aufgaben gestellt – zum Beispiel etwas nach-
        sprechen oder zeichnen.

 Die Fachkraft der Sozialmedizin sieht das Impf-
        buch durch, um auf eventuell vorhandene Impf-
        lücken hinweisen zu können. 

Anhand des gelben Heftes kann sie feststellen, 
        welche U-Untersuchungen durchgeführt wurden. 

Wann wird ein Kind ärztlich untersucht? 
Wenn kein Nachweis über die zuletzt fällige altersent-
sprechende U vorliegt, ist im Anschluss an das Schul-
eingangsscreening eine schulärztliche Untersuchung 
verpflichtend. 

Für Kinder, die bereits an dieser U teilgenommen        
haben, besteht das Angebot einer schulärztlichen        
Untersuchung. 

Die Vorteile der 
Schuleingangsuntersuchung 
Für das Kind: 

Das Seh- und Hörvermögen wird getestet, damit das 
Kind dem späteren Unterricht von Anfang an optimal 
folgen kann. Oft kann bei Problemen schnell und 
einfach Abhilfe geschaffen werden, zum Beispiel 
durch eine Brille oder durch einen Sitzplatz weiter 
vorne im Klassenzimmer. 

Werden bei einem Kind z. B. sprachliche oder 
motorische Entwicklungsverzögerungen entdeckt, 
so wird dies den Eltern mitgeteilt und sie werden 
über Fördermöglichkeiten beraten. 

Häufig werden Impfungen vergessen, das Kind hat 
dann keinen ausreichenden Impfschutz. Fehlende 
Impfungen können nach einer Impfberatung vom 
Kinder- oder Hausarzt nachgeholt werden.        

Für die Eltern: 

Eltern sind sich manchmal nicht sicher, ob sie ihr 
Kind einschulen lassen sollen, besonders wenn 
es zu den Jüngeren eines Jahrgangs gehört. Für 
diese Eltern sind die Informationen aus den Un-
tersuchungsergebnissen eine wertvolle zusätzliche 
Entscheidungshilfe. 

www.lgl.bayern.de 
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